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Die Änderung des Bebauungsplanes Pocking Ost I durch Deckblatt Nr. 23 umfasst eine 
Teilfläche im südwestlichen bzw. im Anschluss an den südwestlichen Bereich des 
Deckblattes Nr. 14 
 
Grds. gelten die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Pocking Ost I, und soweit 
generelle textliche Festsetzungen durch Deckblätter betroffen sind, auch diese. 
 
 
Begründung: 
 
Der Bau- und Grundstücksausschuss der Stadt Pocking hat in seiner Sitzung vom 14.05.2018 
die Änderung des Bebauungsplanes Pocking Ost I durch Deckblatt Nr. 23 beschlossen. In 
diesem Bereich war ursprünglich die Errichtung einer Garage in Sinne von Art. 6 Abs. 9 
vorgesehen. Nachdem darin auch gewerbliche Tätigkeiten ausgeübt werden, sind für dieses 
Gebäude auch Abstandsflächen erforderlich. Die Stadt Pocking hat, soweit dies möglich war, 
der Übernahme dieser Abstandsflächen zugestimmt. 
Das Landratsamt Passau vertritt die Auffassung, das zu dem jetzt geplanten Vorhaben die 
Änderung bzw. Erweiterung des Bebauungsplanes sinnvoll wäre, nachdem die Bebauung der 
umliegenden Grundstücke ebenfalls mit Bebauungsplan geregelt ist. 
 
Die Stadt Pocking kommt mit der Entscheidung des Bau- und Grundstücksausschusses dieser 
Empfehlung nach. 
 
Für die Änderung des Bebauungsplanes liegen die Voraussetzungen des § 13a BauGB vor. 
Bei dieser Änderung handelt es sich um eine Änderung eines Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung. Mit dieser Änderung kann im konkreten Bereich das geplante Vorhaben 
realisiert werden. 
 
Nachdem im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB 
Anwendung finden, wird von der Durchführung einer Umweltprüfung abgesehen. Ebenso 
gelten Eingriffe im Sinne von § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB, die auf Grund der Änderung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als planerisch erfolgt bzw. zulässig. 






